
15. Juli 2025

Wildcamper am Forggensee: Polizei
schnappt Illegal-Camper!

Polizei entdeckt illegales Wildcamping am Forggensee im
Ostallgäu. Bußgelder bis 2500 Euro drohen. Informieren Sie

sich über Regeln!

Forggensee, Ostallgäu, Deutschland - In der Nacht auf
Dienstag, den 15. Juli 2025, sorgten die Beamten der Polizei
Füssen für Aufregung am Forggensee im Ostallgäu. Dort
entdeckten sie mehrere Wildcamper, die trotz eindeutiger
Beschilderung verbotenerweise am Ufer campierten. Diese
Regelverstöße ziehen nicht nur ein mulmiges Gefühl bei den
Verantwortlichen nach sich, sondern auch potentielle Bußgelder
in Höhe von bis zu 2.500 Euro, je nach Verstoß gegen das
bayerische Naturschutzgesetz.

Vier Fahrzeuge wurden am besagten Abend von den
Kontrolleuren festgestellt. Sie hatten sich im
Landschaftsschutzgebiet niedergelassen und übernachtet. Die



Polizei hat bereits in den letzten Jahren verstärkt Beschwerden
über Wildcamper in der Region erhalten. Neben den
Umweltstörungen, die durch zurückgelassenen Müll und
Flurschäden hervorgerufen werden, beklagen Anwohner auch
blockierte Zufahrten und illegale Lagerfeuer.

Regelungen für Wildcamping

Doch was sind eigentlich die Regeln für das Wildcamping in
Deutschland? Grundsätzlich ist es verboten, an Orten ohne
behördliche Genehmigung zu campen, egal ob im Zelt, Camper
oder Wohnmobil. In Bayern erlaubt das Bayerische
Naturschutzgesetz jedem Bürger, die Naturschönheit und
Erholung in der Natur zu genießen, doch das Camping fällt nicht
unter das „normale Betreten“ der Landschaft, und dies zieht
gesonderte Regeln nach sich. Ein besonderes Augenmerk gilt
den Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten, in denen das
Campen völlig untersagt ist.

Alternativen zum Wildcamping sind beispielsweise offizielle
Wohnmobil-Stellplätze, die oftmals mit Stromanschluss und
Frischwasserversorgung ausgestattet sind. Wer dennoch das
Abenteuer sucht, sollte sich über die entsprechenden
Regelungen vor Ort informieren. In Bayern können die Strafen
für unerlaubtes Campen je nach Schutzgebiet variieren: Im
Naturschutzgebiet betragen die Strafen bis zu 2.500 Euro,
während in Landschaftsschutzgebieten maximal 1.500 Euro
fällig werden können.

Ökologische Verantwortung und öffentliche
Sicherheit

Die Polizei appelliert daher an Einheimische und Touristen, sich
über erlaubte Stellplätze und die regionalen Regelungen zu
informieren. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur ist
wichtig, um die Schönheit der Landschaft zu erhalten und
Konflikte zu vermeiden. Die Behörden fordern von den Nutzern,



ihre Abfälle mitzunehmen, Lärm zu minimieren und offenes
Feuer zu vermeiden.

Das Wildcampen bringt nicht nur schnelle Erholung, sondern
auch Risiken mit sich. Die Gefahr von Umweltschäden und
Konflikten mit anderen Erholungsuchenden sollte nicht
unterschätzt werden. Wer die Natur unverantwortlich behandelt,
kann schnell in rechtliche Schwierigkeiten geraten. Das
Einhalten der Regeln ist daher nicht nur eine Empfehlung,
sondern eine Pflicht für alle, die die Natur genießen möchten.
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Besuchen Sie uns auf: n-ag.de
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